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AArbeitskreiss Halleschee Auenwälderr zuu Halle/Saalee e.V. 
Großee Klausstraßee 111  061088 Hallee (Saale)

 
Großee Klausstraßee 111 
0061088 Hallee (Saale)) 

Anträgee auff Unterschutzstellungg derr Unterenn Lietheauee inn derr Stadtt 
Staßfurtt alss Naturschutzgebiett gemäßß §§ 233 Bundesnaturschutzgesetzz –– 
BNatSchGG sowiee auff Einbettungg inn diee bestehendenn europäischenn undd 

nationalenn Schutzgebietee vonn Bodee undd Wipper
 

I. Grundsätzlichess  
 

Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) beabsichtigt ver-
stärkt und massiver sich für den Schutz, Erhalt und Entwicklung des Raumes zwischen 
Selke, Hakel, Wipper, Eine, Bode und Liethe bzw. zwischen Harz, Harzvorland und 
Börde einzusetzen.
In dem Zusammenhang sieht der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) 
e.V. (AHA) aber großräumig gesehen massive Veränderungen geboten. Eingebettet 
zwischen Harzvorland und Börde sowie weiträumig gesehen zwischen Harz sowie den 
Fließgewässern Bode, Selke, Wipper, Eine und Liethe gilt es unbedingt die Biotop- und 
Grünverbundräume zu stabilisieren und auszuweiten sowie dabei den Lebens- und 
Rückzugsraum von Fauna, Flora und Funga zu schützen und zu erhalten. Dazu zählen 
ebenfalls die sukzessive Wiederausdehnung des Hakel in Richtung der Selke, Huy, Ha-
keborn und Cochstedt, die Entwicklung bzw. Schaffung von Grünverbindungen zum 
gefluteten Concordia-See sowie die Wieder- und Neuentstehung von Streuobstwiesen-
beständen in Richtung Hakeborn, Egeln und Cochstedt. Diese Grünverbindungen soll-
ten aus mindestens 10,00 m breiten Gehölzstreifen mit einem mindestens 3,00 m brei-
ten Kraut- und Staudensaumen bestehen. Als Leitlinie könnten u.a. Wege dienen. Diese 
Gehölzstreifen können sich sukzessiv entwickeln oder bzw. sowie als Pflanzung aus 
Obstalleen und an feuchteren Stellen aus Kopfweiden bestehen.
Der geflutete Concordia-See könnte sich zu einem großen Lebens- und Nahrungsraum 
z.B. für Seevögel, Amphibien, Fische und Insekten entwickeln. Dies gilt es bei allen 
neuen Konzepten für das stark bergbaulich geprägte Gewässer mit allen Gefahren und 
Chancen zu berücksichtigen.
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Karte 1: roter Kreis – Gesamtgebiet, orangener Kreis: Gebiet beantragtes Naturschutzgebiet 
 

Dem Anliegen diente eine Fahrradexkursion am Samstag, den 05.07.2025, welche am 
Bahnhof Gatersleben begann und in der Stadt Staßfurt endete. 
 

Im Rahmen einer umfassenden Presserklärung vom 05.07.2025 hat der Arbeitskreis 
Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) nicht nur eine Auswertung der Fahr-
radexkursion vorgenommen, sondern erneut und mit Nachdruck seine Positionen zu 
dem Landschafts- und Naturraum zwischen Selke, Hakel, Wipper, Eine, Ehle, Bode und 
Liethe bzw. zwischen Harz, Harzvorland und Börde bekräftigt. 
 

https://www.web-conzept-mn.de/2025/07/aha-fuehrte-fahrradexkursion-zur-parkan-
lage-in-gatersleben-zum-hakel-entlang-der-bode-und-zur-liethe-durch/ 
 

Nunmehr hat sich der Stadtrat der Staßfurt im Rahmen seiner Sitzung am 04.09.2025 
mit einer „Mitteilungsvorlage-Nr.: M/0013/2025“ vom 28.07.2025, welche die „Not-
wendigkeit der Errichtung eines Spielplatzes für die Kinder des Einzugsgebietes der 
Erich-Weinert-Siedlung“ darstellen soll.  
 

https://ratsinfo.stassfurt.de/bi/to0050.asp?__ktonr=92056508 
 

Um dieses skandalöse, fachlich-sachlich unqualifizierte und weitgehend einseitige Un-
terfangen einordnen zu können gilt es nach Auffassung des Arbeitskreis Hallesche Au-
enwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) auf folgendes hinzuweisen: 
 

Im Gesamtraum sind als Schutzgebiete nach der europäischen Natura-2000-Richtlinie 
das insgesamt ca. 151,00 ha große und ca. 104,00 km langen FFH-Gebietes “Bode 
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und Selke im Harzvorland“ (EU-Code: DE 4133-301, Landescode: FFH0172) sowie 
das ca. 4.546,00 ha große und linienhaften ca. 10,00 km lange FFH-Gebiet “Selketal 
und Bergwiesen bei Stiege“ (EU-Code: DE 4332-302, Landescode: FFH0096) zu nen-
nen. 
 

https://www.natura2000-lsa.de/front_content.php?idart=234&idcat=33&lang=1 
 

https://www.bfn.de/natura-2000-gebiet/bode-und-selke-im-harzvorland 
 

https://www.natura2000-lsa.de/front_content.php?idart=163&idcat=33&lang=1 
 

https://www.bfn.de/natura-2000-gebiet/selketal-und-bergwiesen-bei-stiege 
 

Eine korrekt anzuwendende RICHTLINIE 2000/60/EG DES EUROPÄISCHEN PARLA-
MENTS UND DES RATES vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrah-
mens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik, insbesondere 
bei Beachtung der Artikel 1, 2 und 4 erfordern einen umfassenden Schutz von Oberflä-
chen- und Grundwasser. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0060-
20141120&from=DE 
 

Im Bereich der Stadt Staßfurt ist die Bode, welche eine Gesamtlänge von 183,80 km 
aufweist. Die Bode hat ein Gesamteinzugsgebiet 3.297,00 km², entwässert mit seinen 
Quellflüssen – die 17,00 km lange Kalte Bode mit ihrem Gesamteinzugsgebiet von 
50,80 km² und die 23,00 km langen Warmen Bode mit ihrem Gesamteinzugsgebiet von 
101,00 km²- das südliche Gebiet des Brockens und mündet bei Nienburg in die Saale, 
der prägende Fluss.  
 

https://www.fgg-elbe.de/files/Download-Archive/Fachberichte/Allge-
mein/Fliessgw2015.pdf 
 

Die Bode lässt jedoch deutliche Begradigungsmaßnahmen, aber auch zahlreiche An-
sätze der Mäandrierung sowie Altarm- und Furkationsbereiche erkennen. Darüber hin-
aus hat sich aus der Mischung von Restauenwäldern, Feuchtgebieten und –wiesen, aus 
Stillegungsflächen hervorgegangene Hochstaudenflächen sowie Schlamm-, Schotter- 
und Kiesflächen in der Bode ein sehr vielfältiger Landschafts- und Naturraum entwi-
ckelt, welchen es zu schützen und zu erhalten gilt. Jedoch bedarf es auch die Schaffung 
von sukzessiven Entwicklungsräumen, welche die Entstehung zusammenhängender Au-
enwälder ermöglicht. Dazu muss es auch gehören zu prüfen, inwieweit es Möglichkeiten 
der Wiedereinbindung Altauen der Bode und ihrer Nebengewässer an das Hochwass-
erregime gibt. Insbesondere die Abschnitte zwischen Egeln über Wolmirsleben bis Un-
seburg, zwischen den Mündungsgebieten der Ehle und der Röthe bei Athensleben sowie 
zwischen Athensleben und dem Gaensefurther Busch bedürfen einer umfassenden wis-
senschaftlich fundierten Prüfung. Dabei lassen sich die Wiedereinbindung der Altauen 
mit der Hochwasserentlastung von Ortschaften entlang der Bode sinnvoll miteinander 
verbinden. In dem Zusammenhang nahmen die Exkursionsteilnehmerinnen und –teil-
nehmer mit großer Sorge den befestigten Mündungsbereich des Löderburger Bruchgra-
bens bei Athensleben in Augenschein. Hier war man sich schnell einig, dass im Einklang 
mit der RICHTLINIE 2000/60/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 
RATES vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen 
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der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik, insbesondere bei Beachtung der Artikel 
1, 2 und 4, eine Renaturierung dringen geboten ist.  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0060-
20141120&from=DE 
 

Zudem sei als besonderes Schutzgebiet nach der europäischen Natura-2000-Richtlinie 
sind das insgesamt ca. 151,00 ha große und ca. 104,00 km langen FFH-Gebietes “Bode 
und Selke im Harzvorland“ (EU-Code: DE 4133-301, Landescode: FFH0172) erwähnt.  
 

https://www.natura2000-lsa.de/front_content.php?idart=234&idcat=33&lang=1 
 

https://www.bfn.de/natura-2000-gebiet/bode-und-selke-im-harzvorland 
 

Im Bereich der Stadt Staßfurt schätzt der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle 
(Saale) e.V. (AHA), dass die Auenlandschaft eines besonderen Schutzes bedarf. Sei es 
die Bode-Goldbach-Aue oder der Auenwald „Die Horst“ mit ihren Feuchtgebieten, Ge-
hölz, Wiesen- und Staudenbeständen – hier ist es dringend geboten, die Bereiche vor 
Versiegelung und Vermüllung aller Art zu bewahren sowie die Möglichkeiten des Erhal-
tes bzw. der Ausweitung von Retentionsflächen zu sichern bzw. zu prüfen. Dabei gilt es 
zu untersuchen inwieweit die Einbindung mutmaßlicher Bodealtverläufe möglich ist so-
wie die Mündungsbereiche von Goldbach und Der Beek ganz besonders zu schützen. 
Im Zusammenhang mit den Flächenversiegelungen in der Bodeaue weist der Arbeits-
kreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) darauf hin, dass das Bundes-
ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) 
zur aktuellen täglichen Neuausweisung von Siedlungs- und Verkehrsflächen in der Bun-
desrepublik Deutschland folgendes angibt, Zitat: „Ausweislich der amtlichen Flächen-
statistik des Bundes wurden in Deutschland im Vierjahresmittel 2019 bis 2022 jeden 
Tag rund 52 Hektar als Siedlungsflächen und Verkehrsflächen neu ausgewiesen. Dies 
entspricht einer Fläche von circa 72 Fußballfeldern täglich. Damit nahm der Flächen-
verbrauch nach einem Anstieg im Vorjahreszeitraum (55 Hektar) nun wieder geringfü-
gig ab. 37 Hektar der Flächenneuinanspruchnahme entfielen auf den Bereich Woh-
nungsbau, Industrie und Gewerbe sowie öffentliche Einrichtungen, 12 Hektar auf Sport- 
Freizeit- und Erholungs- sowie Friedhofsflächen. Insgesamt machten Flächen für Sied-
lung und Verkehr in Deutschland im Jahr 2022 14,5 Prozent, das heißt etwa ein Siebtel 
der Gesamtfläche aus. 
Die Siedlungs- und Verkehrsfläche darf nicht mit "versiegelter Fläche" gleichgesetzt wer-
den, da sie auch unversiegelte Frei- und Grünflächen enthält. Nach Schätzungen des 
Statistischen Bundesamtes sind etwa 45 Prozent der Siedlungs- und Verkehrsfläche ver-
siegelt.“, Zitat Ende 
Ferner ist folgendes ausgeführt, Zitat: 
„In der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie hat sich die Bundesregierung zum Ziel ge-
setzt, den täglichen Zuwachs an Siedlungs- und Verkehrsfläche in Deutschland von 
heute rund 52 Hektar pro Tag bis zum Jahr 2030 auf unter 30 Hektar pro Tag zu redu-
zieren, um bis zum Jahr 2050 einen Flächenverbrauch von netto Null im Sinne einer 
Flächenkreislaufwirtschaft zu erreichen. Dabei geht es auch um den Schutz und die Er-
haltung landwirtschaftlicher Flächen.“, Zitat Ende 
 

https://www.bmuv.de/themen/nachhaltigkeit-digitalisierung/nachhaltigkeit/strategie-
und-umsetzung/flaechenverbrauch-worum-geht-es 
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https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/archiv/nachhaltigkeitspolitik/deut-
sche-nachhaltigkeitsstrategie-318846#:~:text=Nachhaltigkeit%20bedeu-
tet:%20Nur%20so%20viel,Wirtschaft%20und%20Gesellschaft%20antworten%20wol-
len. 
 

https://www.bundesregierung.de/re-
source/blob/975274/1873516/9d73d857a3f7f0f8df5ac1b4c349fa07/2021-03-10-dns-
2021-finale-langfassung-barrierefrei-data.pdf?download=1 
 

https://www.bundesregierung.de/re-
source/blob/2277952/1875184/583beac2346ebc82eb83e80249c7911d/Deut-
sche_Nachhaltigkeitsstrategie_2021_Kurzfassung_bf_neu_17-05-2021.pdf?down-
load=1 
 

Das ergibt im Jahr einen Flächenverbrauch im Umfang von 18.980,00 ha. Im Vergleich 
dazu hat die Stadt Wanzleben-Börde eine Fläche von 18.150,00 ha = 188,15 km². 
 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeich-
nis/Administrativ/05-staedte.html 
 

Das Statistische Bundesamt kommt auf die gleichen besorgniserregenden Feststellun-
gen.  
 

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Zahl-der-Wo-
che/2024/PD24_11_p002.html 
 

Daher sind alle neuen Flächenverbräuche in unverbauten Teilen von Umwelt, Natur 
und Landschaften endlich zu unterlassen und stattdessen Rückbau- und Flächenentsie-
gelungsmaßnahmen anzugehen.  
 

Ebenfalls bedeutsam für die Stadt Staßfurt ist die die 8,8 km lange Liethe zu sehen.  
Nach fortgesetzter Ansicht des Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. 
(AHA) gehören dazu auch die Natur- und Landschaftsräume der 183,80 km langen 
Bode und 85,00 km langen Wipper, welche im Raum der Verbandsgemeinde Saale-
Wipper, Stadt Güsten und Stadt Staßfurt durch die 8,8 km lange Liethe verbunden 
sind.  
 

https://www.fgg-elbe.de/files/Download-Archive/Fachberichte/Allge-
mein/Fliessgw2015.pdf 
 

Alle drei Fließgewässer sind laut § 4 Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt (WG 
LSA) sowie der dazugehörigen Anlage 1, „Verzeichnis der Gewässer mit erheblicher 
Bedeutung für die Wasserwirtschaft“ auf der Basis von § 4 Absatz 1 Nummer 2 als „Ge-
wässer erster Ordnung“ definiert. 
 

https://landesrecht.sachsen-anhalt.de/bsst/document/jlr-WasGST2011pP4 
 

https://landesrecht.sachsen-anhalt.de/bsst/document/jlr-WasGST2011V2Anlage1 
 

http://www.rueckhaltebecken-lsa.de/schutzkonzepte/hochwasserschutzkonzeption-wip-
per.php 
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Auf Grund der Bedeutsamkeit des gesamten und speziellen Landschafts- und Natur-
raum stellt der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) den An-
trag die Untere Lietheaue in der Stadt Staßfurt als Naturschutzgebiet gemäß § 23 Bun-
desnaturschutzgesetz – BNatSchG auszuweisen sowie in die bestehenden europäischen 
und nationalen Schutzgebiete von Bode und Wipper einzugliedern.  
Die räumliche Abgrenzung des ca. 2,22 km² = 222,00 ha großen beantragten Natur-
schutzgebietes ist nachfolgender Karte zu entnehmen. 
 

 
Karte 2: räumliche Abgrenzung des beantragten Naturschutzgebietes mit Flächenangabe 
 

III. Begründung 
 

Die 8,80 km lange Liethe gilt als alter Mündungsarm der Wipper und beginnt in der 
Verbandsgemeinde Saale-Wipper, Stadt Güsten am „Abschlagwehr Wipper“ und endet 
mit Einmündung in die Bode in der Stadt Staßfurt, nordwestlich der L 73-Hohenerxl-
ebener Straße.  
 

https://lhw.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/Landesbe-
triebe/LHW/neu_PDF/4.0/SB_Hochwasserschutz/Hochwasserbericht_2013.pdf 
 

Dabei bildet sie einen sehr wichtigen Biotop- und Grünverbundraum zwischen den 
schützenswerten und geschützten Fluss- und Auenlandschaften von Bode und Wipper, 
welche sich direkt bzw. indirekt durch folgende Schutzgebiete manifestieren: 
 

 Landschaftsschutzgebiet „Wipperniederung“ - Größe: 261,00 ha 
 FFH-Gebiet “Wipper unterhalb Wippra“ (EU-Code: DE 4235-301, Landescode: 

FFH0257) – Größe: flächenhafter Teil mit einer Größe von ca. 25,00 ha und 
linienhaften Teilen mit einer Gesamtlänge von ca. 53,00 km 

 Naturschutzgebiet „Schierstedter Busch“ – Größe: 23,36 ha 
 Landschaftsschutzgebiet „Bode“ – Größe: 12.024,2968 ha 
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 FFH-Gebiet “Bode und Selke im Harzvorland“ (EU-Code: DE 4133-301, Lan-
descode: FFH0172) – Größe: Zitat: „Das Gebiet besteht aus 15 Teilflächen mit 
einer Gesamtgröße von ca. 151 ha und linienhaften Teilen mit einer Gesamt-
länge von ca. 104 km.“, Zitat Ende 

 

https://lau.sachsen-anhalt.de/fachthemen/naturschutz/schutzgebiete-nach-landes-
recht/landschaftsschutzgebiet-lsg/lsg61 
 

https://www.natura2000-lsa.de/schutzgebiete/natura2000-gebiete/wipper-unterhalb-
wippra-.html?changelang=1 
 

https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/naturschutz-land-
schaftspflege-bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung/naturschutzgebiete-in-sachsen-an-
halt/schierstedter-busch/ 
 

https://lau.sachsen-anhalt.de/fachthemen/naturschutz/schutzgebiete-nach-landes-
recht/landschaftsschutzgebiet-lsg/lsg25 
 

https://www.bfn.de/landschaftssteckbriefe/bodeniederung 
https://www.natura2000-lsa.de/front_content.php?idart=234&idcat=33&lang=1 
 

https://www.bfn.de/natura-2000-gebiet/bode-und-selke-im-harzvorland 
 

Einerseits hat die Liethe selbst zahlreiche sehr schützenswerte Landschafts- und Natur-
bestandteile aufzuweisen. Andrerseits fehlen ausreichend Gewässerschutzstreifen, wel-
che beidseitig der Uferoberkanten mindestens 10,00 m breit sein sollten, um eine suk-
zessive und standortgerechte Entwicklung zu ermöglichen.  
Selbst im § 50 Absatz 1 des Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) ist 
folgendes geregelt, Zitat: „(1) Die Gewässerrandstreifen betragen im Außenbereich 
nach § 35 des Baugesetzbuches entgegen § 38 Abs. 3 Satz 1 des Wasserhaushaltsgeset-
zes zehn Meter bei Gewässern erster Ordnung und fünf Meter bei Gewässern zweiter 
Ordnung.“, Zitat Ende 
 

https://landesrecht.sachsen-anhalt.de/bsst/document/jlr-WasGST2011V1P50 
 

Daraus leitet der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) ab, 
dass entlang der Liethe, als Gewässer erster Ordnung ein „Gewässerrandstreifen“ von 
10,00 m einzuhalten ist.  
Welche positive Wirkung das haben kann, zeigt in der Stadt Staßfurt insbesondere das 
Gebiet zwischen Großer Moorbuschbach bzw. Marbegraben und der L 73-Hohenerxl-
ebener Straße.  
Dieses Gebiet ist von einer umfassenden Vielfalt aus Gehölz-, Wiesen- und Staudenflä-
chen, Resten von Streuobstwiesen, das Fließgewässersystem der Liethe mit Wiesen, 
Schilf- und Staudenbereichen sowie Auenwaldresten geprägt. Hinzu kommt das sich 
naturnah entwickelnde Sukzessionsgebiet um den früheren Bunker und die Bomben-
trichter, welche sich zu umfassenden Standgewässern gestaltet haben.  
Auf Grund des Arten- und Strukturreichtums das Gesamtgebietes ist ein hohes Maß an 
Schutzbedürftigkeit geboten.  
Die vielfältige Struktur aus Fließgewässern, Feuchtgebieten, Gehölz-, Stauden- und 
Wiesenbereichen sowie einer stillgelegten Ackerfläche lassen viele sehr bedeutsame Ent-
wicklungsmöglichkeiten erkennen und bilden schon alleine deswegen einen schützens-
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werten Natur- und Landschaftsraum. Bereits eigene erste Groberfassungen aus der nun-
mehr mit Beschluss der Mitgliederversammlung des Arbeitskreises Hallesche Auen-wäl-
der zu Halle (Saale) e.V. (AHA) vom 04.08.2025 im Aufbau bekräftigten ehrenamtli-
chen Regionalgruppe Staßfurt-Hecklingen-Hakel-Aschersleben heraus, haben folgen-
des statistisches Artenbild an Fauna und Flora ergeben: 
 

 109 Pflanzenarten 
    51 Vogelarten 
    21 Insektenarten 
      4 Säugetierarten 
      2 Amphibienarten 
      2 Kriechtierarten 
      1 Schneckenart 

 

Nähere Angaben sind den beigefügten Erfassungslisten zu entnehmen.  
 

So lässt sich schon jetzt eine Einordnung als Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 
Bundesnaturschutzgesetz – BnatSchG und § 22 Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt (NatSchG LSA) rechtfertigen und vornehmen.  
 

https://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/__30.html 
 

https://landesrecht.sachsen-anhalt.de/bsst/document/jlr-NatSchGST2010pP22 
 

Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) sieht schon alleine 
auf der Basis dieser Erfassungsergebnisse die Unterschutzstellung der Unteren Lietheaue 
in der Stadt Staßfurt als Naturschutzgebiet gemäß § 23 Bundesnaturschutzgesetz – 
BNatSchG sowie die Einbettung in die bestehenden europäischen und nationalen 
Schutzgebiete von Bode und Wipper dringend geboten.  
In dem Zusammenhang regt die im Juni 2019 vom Umweltbundesamt nach § 3 Um-
welt-Rechtsbehelfsgesetz – UmwRG anerkannte, ehrenamtliche und gemeinnützige Um-
welt- und Naturschutzvereinigung Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) 
e.V. (AHA) die Erstellung einer wissenschaftlich fundierten Schutz- und Entwicklungs-
konzeption für den Natur- und Landschaftsraum der 8,8 km langen Liethe an, welche 
insbesondere die Analyse und Würdigung der Bedeutung als Lebens- und Rückzugs-
raum für Fauna, Flora und Funga, als Grün- und Biotopverbundraum, als Entstehungs-
gebiet und Korridor für Kalt- und Frischluft, für Wohn- und Lebensqualität, Bildung und 
Wissenschaft sowie Vorschläge zur Schutz und Entwicklung des Gesamtraumes bein-
halten muss. 
Dazu sind nach Meinung des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. 
(AHA) die Auswertung bestehender wissenschaftlicher Erarbeitungen und Erfassungen 
des vielfältigen Natur- und Landschaftsraumes Liethe sowie Neuerfassungen zum Bei-
spiel von Fauna, Flora, Funga, Niederschlags- und Verdunstungsverhältnisse, Boden-, 
Wasser- und Luftqualität vorzunehmen.  
Dabei gilt es ganz besonders den Natur- und Landschaftsraum entlang der Liethe in der 
Stadt Staßfurt zwischen Großer Moorbuschbach bzw. Marbegraben und der L 73-Ho-
henerxlebener Straße in Blick zu nehmen. 
Als wissenschaftliche Partner kommen zum Beispiel die Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg, das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH – UFZ sowie die 
Hochschule Anhalt in Frage. 
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Immer wieder stellen Mitglieder des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder zu Halle 
(Saale) e.V. (AHA) unverständlicherweise massive Mahdarbeiten entlang der beiden 
trapezförmig und im Bereich der Flächen der Silbitz Group Staßfurt AWS GmbH ein-
seitig massiv befestigten Ufer fest. Dabei zerstörte bzw. zerstört man nicht nur die Wie-
senvegetation entlang der Liethe und setzte diese Bereiche flächendeckend der Hitze 
und Austrocknung aus, sondern griff mit Befahrungen in den direkten Fließbereich der 
Liethe und ihres unmittelbaren Schilfbereich ein. Das massenhaft eingetragene Mahd-
gut erhöht zudem die Eutrophierung. Derartige Aktivitäten sind sofort und unwiderruf-
lich zu beenden.  
Eine genauso verheerende Wirkung hat das vollständige Abmähen der Aue zwischen 
Staßfurter Erich-Weinert-Siedlung und Liethe hinterlassen. Ein schützenswerter und 
sehr bedeutsamer Landschafts- und Naturraum hat Lebens- und Rückzugsraum für 
Fauna, Flora und Funga verloren. Im Ergebnis dessen prüft der Arbeitskreis Hallesche 
Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) die Erstattung einer Strafzeige bei der zustän-
digen Staatsanwaltschaft und fordert erneut und mit Nachdruck das Gebiet aus der 
landwirtschaftlichen Nutzung herauszunehmen, um die erneute Entwicklung eines ar-
ten- und strukturreichen Natur- und Landschaftsraumes zuzulassen bzw. zu ermögli-
chen. 
 

Im Rahmen einer angemahnten wissenschaftlich fundierten Schutz- und Entwicklungs-
konzeption sieht der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) das 
dringende Erfordernis der Liethe eine naturnahere bis naturnahe Entwicklung zu er-
möglichen. Dazu gehören nicht nur der direkte Fließ- und Schilfbereich, sondern eben-
falls die naturnahere bis naturnahe Entwicklung der Uferbereiche, wozu die Zulassung 
von Gehölzsukzessionen und eine unregelmäßige und partielle Mahd von Wiesen- und 
Staudenflächen außerhalb von Brut- und Setzzeiten gehören muss. Ebenso gilt es u.a. 
die Einmündung des Großen Moorbuschbaches bzw. Marbegrabens zu renaturieren 
und ebenso entsprechend mit allen Einmündungsbereichen zu verfahren. Das entspricht 
auch dem Anliegen der RICHTLINIE 2000/60/EG DES EUROPÄISCHEN PARLA-
MENTS UND DES RATES vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrah-
mens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik, insbesondere 
bei Beachtung der Artikel 1, 2 und 4.  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0060-
20141120&from=DE 
 

Das sich entwickelnde Sukzessionsgebiet um den früheren Bunker und die Bomben-
trichter, welche sich zu umfassenden Standgewässern umgestaltet haben sind von allen 
Eingriffen, Zerstörungen und Störungen freizuhalten und zu schützen. Bestehende Ver-
müllungen sind sensibel und vorsichtig aus dem Gebiet, ohne Fauna, Flora und Funga 
zu beeinträchtigen.  
Im Rahmen der Gesamtbetrachtung des Gesamtraumes der Liethe, hat der Arbeitskreis 
Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) mit sehr großer Sorge und absolu-
tem Unverständnis jüngste Medienberichte aufgenommen, dass die Stadt Staßfurt in 
der Erich-Weinert-Siedlung am Ende der Baumeckerstraße auf der nunmehr stillgeleg-
ten Ackerfläche im Natur- und Landschaftsraum entlang der Liethe in der Stadt Staßfurt 
zwischen Großer Moorbuschbach bzw. Marbegraben und der L 73-Hohenerxlebener 
Straße einen Kinderspielplatz gekoppelt mit einem Autoparkplatz plant. 
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Derartige Pläne beinhalten schon eine Missachtung des Schutzes und Erhaltes eines 
arten- und strukturreichen Landschafts- und Naturraumes. Zudem befindet sich das Pla-
nungsgebiet in der Retentionsfläche der Liethe und bildet ein sehr wichtigen Raum der 
Wasserrückhaltung und -speicherung. Angesichts der einerseits zunehmenden langan-
haltenden, intensiven, häufig mit massiver Hitze verbundenen niederschlagsarmen bzw. 
Trockenphasen sowie andrerseits plötzlichen Starkniederschläge, dienen solche Räume 
dem hydrologischen Ausgleich.  
 

Dabei hat schon die auf der Basis des Bebauungsplans Nr. 01/90 Wohngebiet Erich-
Weinert-Straße, Erstaufstellung vom 07.03.1994 zu einer Verbauung auf einer Fläche 
von mindestens ca. 14,70 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche in der Lietheaue als 
sehr bedenklich anzusehen, welche zu dem Zeitpunkt ebenfalls Bestandteil des nunmehr 
12.024,2968 ha großen Landschaftsschutzgebietes „Bode“ war.  
 

https://lau.sachsen-anhalt.de/fachthemen/naturschutz/schutzgebiete-nach-landes-
recht/landschaftsschutzgebiet-lsg/lsg25 
 

Auf Seite 4 des Bebauungsplans Nr. 01/90 Wohngebiet Erich-Weinert-Straße, Erstauf-
stellung vom 07.03.1994   ist lediglich ein „Kinderspiel“ vermerkt, welche zur Erläute-
rung folgende zitierte Angaben enthält: „Alterszusammensetzung 3-6, 6-12 (räumliche 
Verteilung“ enthält.  
 

https://www.b-plan-services.de/bplanpool/Sta%C3%9Ffurt/liste 
 

https://www.b-plan-services.de/bplanpool/Sta%C3%9Ffurt/Bebauungsplan/2523/2727 
 

https://www.b-plan-services.de/bplanpool/Sta%C3%9Ffurt/Bebauungs-
plan/2523/2727# 
 

https://www.b-plan-services.de/bplanpool/document/4809/download/Begr%C3%BCn-
dung.pdf 
 

https://www.b-plan-services.de/bplanpool/document/2727/download/main/Planzeich-
nung.pdf 
 

https://www.b-plan-services.de/bplanpool/document/4810/download/Begr%C3%BCn-
dung%20Anhang.pdf 
 

https://www.b-plan-services.de/bplanpool/document/2727/download/main/Planzeich-
nung.pdf 
 

https://www.b-plan-services.de/bplanpool/Sta%C3%9Ffurt/2944 
 

https://www.b-plan-services.de/bplanpool/document/4811/download/Begr%C3%BCn-
dung.pdf 
 

https://www.b-plan-services.de/bplanpool/document/2728/download/main/Planzeich-
nung.pdf 
 

In dem Zusammenhang verweist der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) 
e.V. auf Dokumentationen, welche ein vollkommen anderes Lagebild zu Wohnungs-
leerständen in der Stadt Staßfurt zeichnen. 
 

https://iba-stadtumbau.de/index.php?fakten-stassfurt 
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https://www.begleitforschung.info/wp-content/uploads/2023/03/WS1-23_Albrecht-
Boehme_Stassfurt.pdf 
 

https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/sonderveroeffentlichun-
gen/2020/wohnungsleerstand-dl.pdf?__blob=publicationFile&v=4 
 

Nunmehr hat sich der Stadtrat der Staßfurt im Rahmen seiner Sitzung am 04.09.2025 
mit einer „Mitteilungsvorlage-Nr.: M/0013/2025“ vom 28.07.2025 befasst, welche die 
„Notwendigkeit der Errichtung eines Spielplatzes für die Kinder des Einzugsgebietes der 
Erich-Weinert-Siedlung“ darstellen soll.  
 

https://ratsinfo.stassfurt.de/bi/to0050.asp?__ktonr=92056508 
 

Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) alle Aktivitäten zur 
weiteren Störung oder gar Zerstörung des von den Baumaßnahmen bedrohten Teils 
der schützenswerten Lietheaue sofort und unwiderruflich einzustellen. 
Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) gibt zu bedenken, 
dass bereits die Aufstellung und Umsetzung des Bebauungsplans Nr. 01/90 Wohngebiet 
Erich-Weinert-Straße, Erstaufstellung vom 07.03.1994 zu einer Verbauung auf einer 
Fläche von mindestens ca. 14,70 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche in der Lietheaue 
geführt hat und zur Ausgliederung von Teilen aus dem nunmehr 12.024,2968 ha gro-
ßen Landschaftsschutzgebietes „Bode“ geführt hat und somit als ökologisches und hyd-
rologisches Desaster einzuordnen ist.  
In dem Blickpunkt noch weitere Verbauungen auf bisher unverbauten und besonders 
schützenswerten Teilen der Lietheaue vornehmen zu wollen zeugt von hochgradiger 
und fortgesetzter Verantwortungslosigkeit von Stadtrat und Verwaltung der Stadt 
Staßfurt.  
 

IIII. Ausblick und Zusammenfassung 
 

Im Rahmen der beantragten Unterschutzstellung der Unteren Lietheaue im Stadtgebiet 
von Staßfurt als Naturschutzgebiet sowie der Einbindung bestehender europäischer und 
nationaler Schutzgebiete von Bode und Wipper hält der Arbeitskreis Hallesche Auen-
wälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) die Beachtung folgender Festlegungen für dringend 
geboten: 
 

 Verbot des Tötens, der Beunruhigung, der Entfernung und Verfolgung von Tie-
ren aller Art 

 Verbot des Einbringens von Tierarten 
 Verbot der Entfernung, der Schädigung und des Einbringens von Pflanzen- und 

Pilzarten 
 Verbot der Beeinträchtigung und des Zerstörens von Landschafts- und Naturbe-

standteilen 
 Verbot von Bebauungen und Veränderung des Landschafts- und Naturbildes 
 Verbot des Verlassens von bestehenden und Schaffung von neuen Wegen 
 Verbot des Befahrens mit Kraftfahrzeugen aller Art 
 Verbot der Lagerung und Einbringung von Müll, Unrat, Pestiziden, minerali-

schen Düngemittel, Klärschlamm und Gülle 
 Beförderung einer arten-, kultur- und strukturreichen Agrarnutzung und -land-

schaft 
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Beförderung einer naturnahen Entwicklung der Liethe und ihrer Nebengewässer
Pflege und Betreuung von Streuobstwiesen und Wiesen im angemessenen Um-
fang

In dem Zusammenhang ist die Beräumung von Müll und Unrat erforderlich. Ferner ist 
das Auengebiet zwischen Ernst-Weinert-Viertel und Liethe aus der Agrarnutzung sowie 
der Schutz der sukzessiven Entwicklung im Bereich des Altbunkers dringend geboten. 
Ferner ist eine Wiedervernässung des Moores im südöstlichen Teil des beantragten Na-
turschutzgebietes anzuregen. 
Der nachfolgende Plan für eine regionale Exkursionsroute in der Unteren Lietheaue in 
der Stadt Staßfurt beinhaltet schwerpunktmäßig besonders schützenswerte und ent-
wicklungsfähige Natur- und Landschaftsbestandteile des beantragten Naturschutzgebie-
tes und zeigt dabei die Strukturvielfalt des Landschafts- und Naturraumes auf.

Karte 3: Örtliche Schwerpunkte für Exkursionen in der Unteren Lietheaue im Stadtgebiet von Staßfurt

Mit den Anträgen auf Unterschutzstellung der Unteren Lietheaue in der Stadt Staßfurt 
als Naturschutzgebiet gemäß § 23 Bundesnatur-schutzgesetz – BNatSchG sowie auf 
Einbettung in die bestehen-den europäischen und nationalen Schutzgebiete von Bode 
und Wipper bekräftigt der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. 
(AHA) seinen Willen, sich weiter und verstärkt auch für den Schutz, den Erhalt und eine 
naturnahere bis naturnahe Entwicklung der Lietheaue einzusetzen. 
Ferner erscheint es nach Meinung des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder zu Halle 
(Saale) e.V. (AHA es sehr sinnvoll zu sein, eine wissenschaftlich fundierte Schutz- und 
Entwicklungskonzeption für die gesamte Bode, ihre Nebengewässer und ihrer Auen zu 
entwickeln. Gleiches trifft, wie bereits obengenannt, für die Liethe, ihrer Aue und Ne-
bengewässer zu. Als wissenschaftliche Akteure können hier u.a. die Helmholtz-Zentrum 
für Umweltforschung GmbH – UFZ, die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und 
die Fachhochschule Anhalt mit ihren Standorten in Köthen und Bernburg fungieren. 
Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. (AHA) bekräftigt den Pro-
zess massiv in Gang zu setzen, zu begleiten sowie ehrenamtlich Interessierte mit einzu-
beziehen. 
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Auf Beschluss der Mitgliederversammlung des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder zu 
Halle (Saale) e.V. (AHA) vom 04.08.2025 hat daher bekräftigt den Aufbau einer ehren-
amtlichen Regionalgruppe Staßfurt-Hecklingen-Hakel-Aschersleben voranzutreiben. 
In dem Zusammenhang sei auf die Möglichkeit der Kontaktaufnahme über folgende 
zentrale Anschrift hingewiesen:
 

Arbeitskreiss Halleschee Auenwälderr 
zuu Hallee (Saale)) e.V.. –– (AHA)) 
Große Klausstraße 11 
06108 Halle (Saale)
Internet: https://www.web-conzept-mn.de/
E-Mail: aha_halle@yahoo.de

Halle (Saale), den 06.10.2025 Andreas Liste
Vorsitzender

Anlagen:
Drei Erfassungslisten zu Fauna und Flora


